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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX 
über die Erhöhung der Quote Österreichs 

beim Internationalen Währungsfonds 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Die Quote der RepubIik österreich 
beim Interna,tionalen Währungsfonds. wird um 
165 Millionen Sonderziehungsrechte a,uf 495 Mil­
lionen Sonderz~ehungsrechte erhöht. Der Er­
höhungsbetng ist spätestens 3m 1. Dezember 
1980 einzuzahlen. 

(2) Der Bundespräsident oder ein von ihm 
hiezu bevollmächtigter Vertreter wird ermächtigt, 
namens der Republik österreich dem -Inter­
nationaLen Währungsfonds gegenüber die Er­
höhung der österreich ischen Quote zu notifizie­
ren. 

§ 2. Mit der Vollziehungdieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betpaut. 

Erläuterungen 

Allgemeines 

Gemäß den Bestimmungen des Abkommens 
über den Internationalen Währungsfonds über­
prüft der Gouverneursrat die Quoten der Mit­
gliedsländer in Abständen von fünf Jahren und 
schlägt, wenn es angemessen erscheint, Ände­
rungen vor. Durch diese Ä.nderungen ~ollen der 
Umfang des Fonds dem Wachstum der Welt­
wirtschaft und die Quoten der einzelnen Mit­
glieder ihrer wirt~chaf.tlichen Entwicklung ange­
paßt werden. 

In einem Ber.icht vom 5. Oktober 1978 haben 
die Direktoren unter Berücksichtigung der wirt­
schaftlichen Entwicklung und des Bedarfs an 
internationaler Liquidität eine Erhöhung der 
Quoten um 50% für die meisten Mitgliedstaaten 
und eine spezielle Erhöhung {'ür elf Mitglied­
staa,ten vorgeschlagen. Der Gouverneursrat hat 
diesem Vorschlag in einer Resolution am 11. De­
zember 1978 zugestimmt. In ,der Resolution ist 
vorgesehen, daß die Quotenerhöhung für jedes 
einzelne Mitglied in Kraft tritt, sobald es dem 
Fonds gegenüber seine Zustimmung zur Erhö­
hung bekan11!1Jgegeben und den Erhöhungsbetrag 
eingezahlt hat, jedoch nicht bevor Mitglieder, 

die a,m 1. November 1978 über mindestens 750/0 
der Gesamtquoten verfügten, ihre Zust,immung 
Zu dieser Quotenerhöhung gegeben haben. Für 
die Abgabe der Zustimmungserklärung ist eine 
Frist bis 1. November 1980 gesetzt, um den 
Mingliedern di·e Erfüllung der von der inner­
staatlichen Gesetzgebung geforderten Voraus­
setzungen zu ermöglichen. 

Das Bunde!jgesetz vom 23. Juni 1971 über die 
Erhöhung der Quote österreichs beim Int·er­
nationalen Währungsfonds und die übernahme 
der gesamten Quote durch die Oesterreichische 
Na>tionalbank, BGBl. Nr. 309, hat die Ermächti­
gung zur übertragung der gesamten österreichi­
schen Quote bei dieser internationalen Finanz­
inst<itution auf d~e Oesterreichische Nationalbank 
geschaffen. Diese Ermächtigung 'erstreckt sich auch 
auf alle Quotenerhöhungen nach dem J ahte 1971. 

Bisher wunden die ,gesetzlichen Grundlagen für 
Quotenerhöhungen des Internationalen Wäh-. 
rungsfondsdurch Novellierungen des Bundes­
ge~euzes vom 23. Juni 1971, BGBl. Nr. 309, 
geschaffen. Aus legistischen Gründen soll die 
gesetzliche Ermächügung zur Zusage einer Quo­
tenerhöhung nunmehr durch ein neues Gesetz 
erJ.angt w.erden. 
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2 129 der Beilagen 

Zu § 1 Ahs.l: 

.' Für österreich wurde vom Direktorium des 
Internationalen Währungsfonds ,eine Quotener­
höhung um 165 Millionen Sonderziehungsrechte 
auf 495 Millionen Sonderziehungsrechte vorge­
schlagen. D.iese Ziffer ist im Verhältnis zu den 
Quorten anderer Länder angemessen. 

Für .die übernahme der Quote anläßlich des 
Beitritts österreichs gab das Abkommen über 
den Internationalen Währungsfonds, BGBL 
Nr. 105/1949, das gemäß Art. 50 Bundes-Verfas­
sungsgesetz die verfassungsmäßige "Genehmigung 
des Nationalrates erhalten hat und daher auf 
der. Stufe eines Hundesges,etzes steht, die gesetz­
liche Ermächtigung. Dieses Albkommen sowie die 
Neufassung des Jahres 1977, BGBl. Nr. 189/1978, 
können aber nicht für Quotenerhöhungen her­
angezogen werden, da kein Mi:tgliedstaat durch 
dasselbe zu einer solchen Quotenerhöhung ver­
pflichtet wird. Die Quotenerhöhung ist daher 
eine innerstaatliche Angelegenheit ·der einzelnen 
Mitglieder und unterliegt der nationaI.en Rechts-

ordnung. Da in österreich eine ge~etzlicheEr­
mächtigung zur Zusage einer Quotenerhöhung 
weder im Bundes-Verfassungsgesetz noch in 
einem Spezialgesetz enthalten ist, muß diese Er­
mächtigung durch ein neues Gesetz erlangt wer­
den. 

Der Gesetzesbeschluß fällt nicht unter die Be­
stimmung des Art. 42 A-bs. 5 Bundes-Verfassungs­
gesetz und bedarf daher der Mitwirkung des 
Bundesrates. 

Zu § 1 Abs. 2: 
Die ErmächtiguIlJg des Bundespräsidenten oder 

eines von ihm bevollmächtigten Vertreters, dem 
Internationalen Währungsfonds gegenÜber die 
Erhöhung der österreichischen Quoue zu notifizie­
r,en, erfolgt in übereinstimmung mit·. Art. 65 
Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz und dessen Aus­
legung, wonach .die Bevollmächtigung von Ver­
tretern im Völkerrechtsverkehr von jeher in der 
Befugnis ,des Staatsoberhauptes zur Vertretung 
des Staates nach außen hin mitverstanden wurde. 
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